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Ich weiß es nur für mein Bundesland; egal, ob TZ oder VZ, egal, ob weitere
Ermäßigungsstunden dazukommen oder nicht: rein rechtlich muss eine SL immer mindestens 4
Stunden unterrichten. Was ich sinnvoll finde. Aber klar kann man sich die Förderstunden oder
Doppelbesetzungen zuweisen und diese dann nicht aktiv erteilen - fällt normalerweise nur
denen auf, die wissen, welche Stunden die Schule überhaupt zugewiesen bekommen hat und
die, die den Leitungszeiterlass gelesen haben.

Wenn man sich das mal ausrechnet: 7 Jahre mal 40 Schulwochen mal 4 Stunden: das sind
1.120 Unterrichtsstunden, die nicht erteilt wurden. Und sagte hier wer, dass das nicht häufig
vorkommt? Ich bezweifle das. Ich kenne auch eine SL, die das so betreibt. Keine Ahnung, was
passiert, wenn da mal wer nachhakt und das öffentlich wird oder die nächsthöhere Behörde das
erfährt?
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